
 

§ 18 Ausnahmen gemäß Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und 3821/85 

  (1) Gemäß Artikel 13 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 und Artikel 3 Abs. 2 der 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 werden im Geltungsbereich des Fahrpersonalgesetzes folgende 
Fahrzeugkategorien von der Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und 3821/85
ausgenommen: 

FPersV Fahrpersonalverordnung   

1.
Fahrzeuge, die von Behörden für öffentliche Dienstleistungen verwendet werden, die nicht im 
Wettbewerb mit dem Kraftverkehrsgewerbe stehen; 

2.
Fahrzeuge, die von Landwirtschafts-, Gartenbau-, Forstwirtschafts- oder Fischereibetrieben zur 
Güterbeförderung in einem Umkreis von 50 Kilometern vom Standort des Fahrzeugs verwendet 
werden; 

3.
Fahrzeuge, die in einem Umkreis von 50 Kilometern vom Standort des Fahrzeugs zum Transport 
von Tierkörpern, Tierkörperteilen oder Erzeugnissen im Sinne des Tierkörperbeseitigungsgesetzes 
eingesetzt werden, soweit für diese Rohmaterialien eine Pflicht zur Beseitigung in einer 
Tierkörperbeseitigungsanstalt besteht; 

4.
Fahrzeuge, die in einem Umkreis von 50 Kilometern vom Standort des Fahrzeugs für die 
Beförderung lebender Tiere von den landwirtschaftlichen Betrieben zu den lokalen Märkten oder 
Schlachthäusern und umgekehrt oder von den Märkten zu den lokalen Schlachthäusern verwendet 
werden; 

5.
Fahrzeuge, die in einem Umkreis von 50 Kilometern vom Standort des Fahrzeugs als 
Verkaufswagen auf örtlichen Märkten oder für den ambulanten Verkauf oder für ambulante Bank-, 
Wechsel- oder Spargeschäfte verwendet werden und für diese Zwecke besonders ausgestattet sind; 

6.
Fahrzeuge, die im Rahmen der Religionsausübung, zum Ausleihen von Büchern, Schallplatten 
oder Kassetten, für kulturelle Veranstaltungen oder für Wanderausstellungen verwendet werden 
und für diesen Zweck besonders ausgestattet sind; 

7.
Fahrzeuge, die in einem Umkreis von 50 Kilometern vom Standort des Fahrzeugs zur Beförderung 
von Material oder Ausrüstungen verwendet werden, die der Fahrer in Ausübung seines Berufes 
benötigt; Voraussetzung ist, dass das Führen des Fahrzeugs für den Fahrer nicht die Haupttätigkeit 
darstellt; 

8.
Fahrzeuge, die ausschließlich auf Inseln mit einer Fläche von nicht mehr als 
2300 Quadratkilometern verkehren, welche mit den übrigen Teilen des Hoheitsgebietes weder 
durch eine Brücke noch durch eine Furt noch durch einen Tunnel, die von Kraftfahrzeugen benutzt 
werden können, verbunden sind; 

9.
Fahrzeuge, die zur Güterbeförderung dienen und elektrisch betrieben werden, sofern diese 
Fahrzeuge nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates, in dem sie zugelassen sind, den 
Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotor, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht einschließlich 
der Anhänger oder der Sattelanhänger 3,5 Tonnen nicht übersteigt, gleichgestellt sind; 

10.
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  (2) Gemäß Artikel 5 Abs. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 wird für Beförderungen in einem 
Umkreis von 50 Kilometern vom Standort des Fahrzeugs das Mindestalter der Beifahrer zum Zwecke
der Berufsausbildung auf das vollendete 16. Lebensjahr herabgesetzt.  

  (3) Artikel 6 Abs. 1 Unterabs. 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 findet auch auf den
innerstaatlichen Personenverkehr (außer Linienverkehr) auf dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.  
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Fahrzeuge, die zur Ausbildung von Fahrschülern und Fahrlehrern (§ 5 Abs. 1 und § 12 der 
Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz vom 18. August 1998, BGBl. I S. 2307, in ihrer 
jeweils geltenden Fassung) sowie für die entsprechenden Prüfungen (Anlage 7 zu § 17 Abs. 2 der 
Fahrerlaubnis-Verordnung vom 18. August 1998, BGBl. I S. 2214, in der jeweils geltenden 
Fassung und §§ 15 und 18 der Prüfungsordnung für Fahrlehrer vom 18. August 1998, BGBl. I 
S. 2307, 2331, in der jeweils geltenden Fassung) verwendet werden; 

11.
Traktoren (Zugmaschinen), die ausschließlich land- oder forstwirtschaftlichen Arbeiten dienen; 

12.
Fahrzeuge, die ausschließlich zur privaten, nicht gewerblichen Personenbeförderung dienen und 
die nach ihrer Bauart und Ausstattung geeignet und dazu bestimmt sind, bis zu 17 Personen -
einschließlich des Fahrers - zu befördern. 

Seite 2 von 2

31.01.2006file://C:\Dokumente und Einstellungen\Tamm\Local Settings\Temp\BcView50.htm


